
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/11/8 8Ob581/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1978

Norm

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, daß Unterhalt vom Berechtigten mangels vertraglicher Regelung für die Vergangenheit nicht

gefordert werden kann, sondern erst ab Antragstag bzw Klagstag, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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